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12  
 

W a h l b e k a n n t m a c h u n g 
 

 
1. Am 23.02.2025 findet die  
 

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag  
 

statt. 
 
Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Eschweiler, die zum Wahlkreis 087 – Aachen II gehört, ist in 27 allgemeine Wahlbe-
zirke eingeteilt. Die Abgrenzung der Wahlbezirke kann beim Wahlamt der Stadt Eschweiler, 
Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, Zimmer 8 (EG), eingesehen werden, und zwar 

 
montags bis mittwochs  von 08:30 – 15.30 Uhr, 
donnerstags    von 08:30 – 17:45 Uhr und 
freitags    von 08:30 – 12:00 Uhr. 

 
 
 

Wahlbezirke Wahlräume 

0100 Röhe Pfarrheim Röhe (Ausweichstandort) 
Aachener Str. 189 

0200 Eschweiler-West 
Willi-Fährmann-Schule (Ausweich-
standort) 
Franz-Rüth-Str. 5 

0300 Gebiet Lyzeum 
Don-Bosco-Schule 
Grüner Weg 3 

0400 Marktviertel Städt. Gymnasium (Hauptgebäude) 
Peter-Paul-Str. 13 

0500 Eschweiler-Ost I 
Städt. Gymnasium (Nebengebäude) 
Gartenstr. 36 

0600 Eschweiler-Ost II / Weisweiler I Eduard-Mörike-Schule 
Eduard-Mörike-Str. 15 

0700 Gebiet Patternhof Realschule Patternhof 
Patternhof 7 

0800 Stadtzentrum 
Villa Faensen – Haus der Begegnung 
Marienstr. 7 

0900 Röthgen-Ost 
Barbaraschule - Standort Röthgen - 
- OGS-Gebäude - 
Karlstr. 40 

1000 Röthgen-West 
Senioren- und Betreuungszentrum 
der StädteRegion Aachen 
Johanna-Neuman-Str. 4 

1100 Stich / Aue Barbaraschule 
Stich 60 
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Wahlbezirke Wahlräume 

1200 Waldsiedlung 
BKJ-Kindergarten „Purzelbaum“ 
Alte Rodung 100 

1300 Gebiet Jägerspfad Kindertagesstätte Am Ringofen 
Ringofen 80 

1400 Bergrath-Nord 
Kath. Grundschule Bergrath 
Weierstr. 13 

1500 Bergrath-Süd / Bohl Kath. Grundschule Bohl 
Bohler Str. 92 

1600 Nothberg 
Kindertageseinrichtung Immen-
hofkinder e.V. 
In den Benden 20 

1700 
Hastenrath/Scherpenseel/Vol-
kenrath 

Kath. Kindergarten St. Wendelinus 
Hamicher Weg 6 

1801 Kinzweiler I Festhalle Kinzweiler 
Kalvarienbergstr. 8 

1802 St. Jöris 
BKJ-Kindergarten St. Georg 
Merzbrücker Str. 7 

1900 Hehlrath / Kinzweiler II Kath. Grundschule Kinzweiler 
Am Maxweiher 15 

2000 Dürwiß I Ehem. Hauptschule Dürwiß 
Konrad-Adenauer-Str. 16 

2100 Dürwiß II 
Kindertageseinrichtung „Der kleine 
Prinz“ 
Friedrich-Ebert-Str. 46 

2201 Dürwiß III 
Bonifatius-Forum (Ausweichstand-
ort) 
Bonifatiusstraße 26 

2202 Fronhoven / Neu-Lohn 
Vereinsheim KG Kirchspiel Lohn 
Domtalweg 5 

2300 Dürwiß IV Zweifachsporthalle Dürwiß 
Nagelschmiedstr. 3 

2400 Weisweiler II 
Astrid-Lindgren-Schule 
Hüchelner Str. 206 

2500 Weisweiler III Jugendheim St. Severin 
Severinstr. 9 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens 05.02.2025 über-
sandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat.  
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 23.02.2025, 12.00 
Uhr, im Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, wie folgt zusammen: 
 

Briefwahlvorstand 1 Bürgerbüro (Erdgeschoss) 
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Briefwahlvorstand 2 Bürgerbüro (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 3 Raum 2 (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 4 Raum 7 (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 5 Raum 1 (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 6 Westflügel, 2. OG, Flurbereich Amt 51 

Briefwahlvorstand 7 Raum 1 (Erdgeschoss) 

Briefwahlvorstand 8 Westflügel, 4. OG, Flurbereich Amt 60 

Briefwahlvorstand 9 Ostflügel, 3. OG, Flurbereich Amt 65 

Briefwahlvorstand 10 Ostflügel, 4. OG, Flurbereich Amt 30 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen  

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelasse-

nen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

 
Der Wähler gibt  
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll, 
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und seine Zweitstimme in der Weise, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist 

 
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  
 
 oder 
 
 b) durch Briefwahl 
 
 teilnehmen. 
 
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Stadt Eschweiler einen amtlichen Stimm-

zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.   

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-

übung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 
14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 
 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).  

 
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-

gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).  

 
Eschweiler, 11.02.2025 
 
Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
 
Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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Hinweisbekanntmachung 
 

Einladung zur Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Eschweiler III Hastenrath-
Nothberg 
 
Am Donnerstag, den 13.03.2025, um 19:30 Uhr, 
findet in der Gaststätte „Zur Quelle“, Quellstraße 
81, 52249 Eschweiler, die diesjährige Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft Eschweiler III 
statt, zu der hiermit alle Jagdgenossen und 
Jagdgenossinnen eingeladen werden. 
Gelegenheit zur Katasterberichtigung ist zwi-
schen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr gegeben. Ver-
änderungen seit der letzten Versammlung, hier 
insbesondere zum Übergang des Pachtjahres 
2023/2024/2025, sind anzuzeigen. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht des Vorsitzenden 
3. Feststellung des Stimmrechts 
4. Protokollvorlesung und Genehmigung 
5. Kassenbericht 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung der Kassenführerin und des 

Vorstandes 
8. Neuwahl eines Kassenprüfers 
9. Beschlussfassung über die Auszahlung 

der Jagdpacht für 2023/2024 und 
2024/2025 

10. Beschluss zur Neufassung der Satzung 
11. Verschiedenes 

 
Jagdgenossen und Jagdgenossinnen in der 
Jagdgenossenschaft Eschweiler III sind Eigen-
tümer/innen der Grundstücksflächen, die zum 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk Eschweiler III 
Hastenrath-Nothberg gehören. 
Eine rechtskräftige Beschlussfassung muss so-
wohl nach Stimmen als auch nach Flächen-
mehrheit erfolgen. Deshalb muss jeder Jagdge-
nosse und jede Jagdgenossin einen Nachweis 
der von ihm vertretenden Flächen erbringen. 
 
Die Versammlung ist öffentlich. 
 
Eschweiler, den 14.02.2025 
 
Markus Könemann        Jana Stenten 
       (Vorsitzender)       (Geschäftsführerin) 

 


